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3613. Nutzungsplanung Otelfingen. Mit Beschluss vom
5. Dezember 1983 setzte die Gerneindeversammlung Otelfin
gen die kommunale Nutzungsplanung fest. Sie umfasst eine
l3au- und Zonenordnung mit zugehörigem Zonen- und Kern
zonenpian. Auf die Ausarbeitung‘ eines Erscliliessungsplans
wurde verzichtet.

Gemäss Zeugnis der Bezirksratskanzlei Dielsdorf vom 19.
Juni 1984 ist gegen diesen Beschluss kein Rekurs erhoben
worden. Gemäss Zeugnis der Kanzlei der Baurekurskommis
sionen vorn 24. August 1984 sind dort noch drei Rekurse ge
gen den Zonenplan pendent. Der Gemeinderat Otelfingen er
sucht mit Schreiben vom 12. Juni 1984 um die Genehmigung
der nicht angefochtenen Teile der Vorlage durch den Regie
rungsrat.

Die zurzeit bei der Baurekurskommission 1 noch penden
ten Rekurse betreffen die Zuweisung bisher in der Bauzone
gelegener Grundstücke zur Reservezone. Durch eine Geneh
migungder Vorlage unter Ausklammerung der von den Re-
kursen betroffenen Gebiete werden die Rechte der Rekurren
ten in keiner Weise tangiert. Einer Teilgenehmigung steht
somit diesbezüglich nichts entgegen.

Die Bauordnung gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:
— In Art. 17 Abs. 2 ist für freistehende Einfamilienhäuser

in der Zone W 2 eine gegenüber dem Zonengrundmass
gemäss Art. 14 reduzierteÄusnützung festgelegt. Für die
ungleiche Behandlung der zulässigen Haustypen in ein
und derselben Zone fehlt eine Rechtsgrundlage.

— Art. 24 regelt den Aussichtsschutz so, dass die Baubehör
de ermächtigt wird, in den im Ergänzungsplan bezeich
neten Gebieten die Stellung der Bauten sowie die Dach-
gestaltung vorzuschreiben. Diese Delegation an die Bau
behörde ist nach § 75 PBG unzulässig.

— ‘Art. 25 Abs. 1 Satz 2 sowie Art. 31 Abs. 1 schaffen be
züglich. Abstandsvorsehriften besondere Ausnahmetatbe
stände, wofür eine Rechtsgrundlage fehlt. Nachträgliche
Aussenisolationen sind überdies durch § 357 Abs. 4 bzw.
künftig Abs. 5 PBG erfasst.

— Art. 31 Abs. 2 sowie Ärt. 33 enthalten Vorschriften über
Messweisen, die in der Allgemeinen Bauverordnung ab
schliessend geregelt sind, so dass für ergänzende Bestim
mungen kein Raum besteht.

— Art. 15 Abs. 7 sowie Ärt. 32 enthalten Vorschriften über
die Gestaltung von Terrainveränderungen bzw. Material-
ablagerungen im Freien. § 238 PBG regelt die gestalte
rischen Anforderungen abschliessend.
Die Art. 15 Äbs. 7, 17 Abs. 2, 24, 25 Abs. 1 2. Satz, 31, 32

und 33 sind daher von der Genehmigung auszunehmen.



Auf die Ausarbeitung eines Erschliesstrngsplans hat die

Gemeinde Otelfingen verzichtet. Die Grobersehliessung ist be

reits weitgehend vorhanden. Die Gemeinde kann deshalb von

der Pflicht zur Festsetzung eines Erschliessungsplans entbun

den werden, Als Konsequenz hievon ist festzustellen, dass das

gesamte Bauzonengebiet der Gemeinde Otelfingen als in der

ersten Etappe befindlich zu betrachten ist.

Äuf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

1. Die Gemeinde Otelfingen wird gestützt auf § 90 Abs. 3

PBG von tier Pflicht zur Festsetzung eines Ersehliessungs

plans entbunden.

ii. Der Beschluss tier Gemeindeversammlung Otelfingen

vom 5. Dezernbc‘r 1983 betreffend Festsetzung der kommulla

len Nutzungsplanung, bestehend aus Bau- und Zonenordnung

mit zugehörigem Zonen- und Kernzonenplan, wird vorbehält

lich Dispositiv III und IV genehmigt.

III. Nicht Gegenstand der Genehmigung infolge hängi

ger Rekurse sind folgende Zonenfestsetzungen:

— Reservezone Brüel
— Reservezone Steinacher/Grund

IV. Von der Genehmigung ausgenonimen werden die

Art. 15 Abs. 7, 17 Abs. 2, 24, 25 Abs. 1 Satz 2, 31, 32 und 33

der Bauordnung.

V. Der Gemeinderat Otelfingen wird eingeladen, Disposi

tiv 11—1V dieses Beschlusses gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich

bekanntzugeben.

VI. Mitteilung an den Gemeinderat Otelfingen (unter

Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehe
nen Plansatzes sowie mit der Bitte, der Direktion der öffent

lichen Bauten 25 Exemplare der gedruckten Bauordnung mit

Zonenplan zuzustellen), die Baurekurskommission 1, das Ver
waltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bau
ten.

Zürich, den 26. September 1984

Vor dem Regierungsrat
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